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1. Konditionalität

Konditionalitäten Verstöße aus VOK (Vor Ort Kontrollen) im Amtsgebiet

- GAB 1 Phosphat Richtlinie 2 Verstöße aus   7  Kontrollen (28,5%)

- GAB 2 Nitrat Richtlinie 3 Verstöße aus 10  Kontrollen (30%)

- GAB 7 und 8 Pflanzenschutz 2 Verstöße aus   9  Kontrollen (22,2%)

- GLÖZ 5 Vermeidung von Erosion 2 Verstöße aus  11 Kontrollen (18%)

- GLÖZ 8 Beseitigung von Landschaftselementen 1 Verstoß   aus Anlasskontrolle

Konditionalitäten Verstöße aus VWK (Verwaltungskontrollen) im Amtsgebiet (alle Anträge werden kontrolliert)

- GLÖZ 1 Dauergrünland (DGL) 6 Verstöße

- GLÖZ 7 Fruchtwechsel 2 Verstöße

1.1 Rückblick auf 2025
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1.2 Neuerungen – Übersicht GLÖZ Standards

1. Konditionalität

Standard Neuerungen

GLÖZ 1 Erhaltung DGL  Ersatzflächen, GL-Client

GLÖZ 2 Schutz von Feuchtgebieten und Mooren  Grasnarbenerneuerung

GLÖZ 3 Verbot d. Abbrennens von Stoppelfeldern

GLÖZ 4 Pufferstreifen an Wasserläufen

GLÖZ 5 Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung (Erosion) Information

GLÖZ 6 Mindestbodenbedeckung in den sensibelsten Zeiten  Ausnahme Schilf-Glasflügelzikade

GLÖ7 7 Fruchtwechsel auf Ackerland  Mais-Mischkultur

GLÖZ 8 Erhalt von Landschaftselementen 

GLÖZ 9
Verbot der Umwandlung von Dauergrünland welches 

als umweltsensibel ausgewiesenen ist (Natura 2000)
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 1 - Verfahren zur Umwandlung von Dauergrünland (DGL) in Ackerland

❙ DGL entstanden vor 2015: Umwandlungsantrag an die ISS Zwönitz, Beteiligung des Landkreises ERZ, 

Ersatzfläche im selben Umfang erforderlich

❙ DGL entstanden ab 2015: Umwandlungsantrag an die ISS Zwönitz, Beteiligung des Landkreises ERZ, 

keine Ersatzfläche erforderlich

❙ DGL entstanden ab 2021: kein Umwandlungsantrag erforderlich, 

Anzeige durch Änderung Nutzungscodes im Sammelantrag
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 1 - Verfahren zur Umwandlung von Dauergrünland (DGL) in Ackerland

Neu

❙ Ersatzfläche darf nicht bereit gestellt werden von:

o Öko-Betrieb im Ganzen nach der Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert oder sich in Umstellung befindend

o kleinem Betrieb, welcher bis zu 10 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet

❙ Einführung eines in den Sammelantrag integrierten GL-Clients ab Mitte 2026 (Pfluganzeigen, Umwandlungsanträge)

in 2026 analoge Antragstellung noch möglich.
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 1 - Verfahren zur Umwandlung von Dauergrünland (DGL) in Ackerland

Neu

OMNIBUS III der EU – (VERORDNUNG (EU) 2025/2649 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 19. Dezember 2025)

!!! Noch nicht in nationales Recht überführt !!!

o aus Ackerland nicht schon nach fünf, sondern erst nach sieben Jahren Dauergrünland wird (Option)

o am 1.1.2026 als Ackerland klassifizierte Flächen Ackerland bleiben

Vorsicht: hierbei handelt es sich um eine förderrechtliche Regelung. Die Regelungen des BNatSchG, SächsNatSchG 

zum Schutz von DGL bleiben davon unberührt.
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 2 - Feuchtgebiete und Moore - Möglichkeit der Grasnarbenerneuerung

„DGL, welches sich in der Kulisse GLÖZ 2 befindet, darf weder umgebrochen noch gepflügt werden.“

Neu

❙ geschädigte Dauergrünlandnarbe in Feuchtgebieten kann nun – mit entsprechender Genehmigung – erneuert werden 

❙ nicht wendende Bodenbearbeitung, etwa mit Grubber oder Fräse zulässig - Pflügen ist nicht erlaubt

❙ Einsaat hat zeitnah nach der Bodenbearbeitung zu erfolgen

❙ betroffene Fläche behält ihren Status als Dauergrünland

❙ Genehmigung:

o bei FBZ/ISS zu beantragen

o Belange des Natur- und Klimaschutzes dürfen nicht entgegenstehen 

o Bodenbearbeitung darf ausschließlich der Erneuerung der geschädigten Dauergrünlandnarbe dienen
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 5 – Begrenzung von Erosion auf Ackerland

Erosionsstufe KWasser1: kein Pflügen zwischen dem 01.12. und 15.02., raue Pflugfurche möglich, Pflügen möglich nach 

Ernte bei Aussaat vor 01.12.

Erosionsstufe KWasser2: kein Pflügen zwischen dem 01.12. und 15.02; sonst nur bei unmittelbarer Aussaat; spätester 

Saattermin 30.11.

Antrag auf Befreiung einzelner Schläge innerhalb eines Feldblockes von den Verpflichtungen gemäß 16 Abs. 5 GAPKondV 

ist jährlich bis 31. August möglich.



10 | 31. März 2026 | ISS Zwönitz

1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 6 – Mindestbodenbedeckung

„Auf mindestens 80 % der Ackerflächen eines Betriebes ist eine Mindestbodenbedeckung (MBB) bis 31.12.

des Antragsjahres sicherzustellen. Möglichkeiten: Winterkultur, Stoppelbrache, Zwischenfrucht etc.“

Ausnahme 1: frühe Sommerkultur im Folgejahr Ausnahme 2: schwere Böden 

MBB ab Ernte Hauptkultur bis 15. Oktober MBB ab Ernte Hauptkultur bis 1. Oktober

Ausnahme 2026 – Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade

 in amtlich festgelegten Gebieten darf beim Anbau von Kartoffeln, Rüben, rote Beete, Steckrüben, Zwiebeln 

oder Sellerie auf MBB verzichtet werden

Brachliegendes AL 

 Vorgaben zu Art und Zusammensetzung der aktiven Begrünung entfallen (gilt nicht für ÖR1a)

 Sperrzeitraum 01.04. – 15.08. gilt weiterhin
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

GLÖZ 7 – Fruchtwechsel auf Ackerland

„auf mindestens 33 % der Ackerflächen eines Betriebes bezogen auf das Vorjahr hat ein jährlicher Fruchtwechsel oder der 

Anbau einer Zwischenfrucht vor dem Anbau derselben Kultur zu erfolgen“

„schlagbezogen sind innerhalb von drei Jahren mind. zwei verschiedene Hauptkulturen anzubauen“

Änderung bei Mischkulturen (NC 917): 

Mais-Mischkulturen (z.B. Mais-Hirse, Mais-Bohne) zählen zur Hauptkultur Mais

d.h. Mais-Mischkulturen können nicht zur Erfüllung der Fruchtwechselauflagen vor/nach Mais genutzt werden
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1.2 Neuerungen

1. Konditionalität

Befreiung von Kontrollen und Sanktionen

❙ Betriebe mit einer Gesamtfläche von bis zu 10 Hektar sind von Kontrollen und Sanktionen hinsichtlich der Konditionalität 

befreit

❙ OMNIBUS III der EU – !!! noch nicht in nationales Recht überführt !!!

Betriebe mit einer Gesamtfläche von bis zu 30 Hektar sind sowohl von Kontrollen als auch 

von Sanktionen im Hinblick auf GLÖZ 7 ausgenommen.
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1.2 Neuerungen - Übersicht GAB Standards

1. Konditionalität



14 | 31. März 2026 | ISS Zwönitz

1.2 Neuerungen - Übersicht GAB Standards

1. Konditionalität

GAB 2 – Nitratrichtlinie

❙ Verfahren ist bis auf weiteres ausgesetzt – Kontrollfragen sind in den Protokollen gestrichen

❙ Zusätzliche Anforderungen in den roten Gebieten werden nicht kontrolliert und sanktioniert                                               

(§13a Absatz 2 Düngeverordnung sowie §2 Sächsische Düngerechtsverordnung) 

o die um 20 % zum ermittelten N-Düngebedarf reduzierte Stickstoffdüngung,

o das Verbot der N-Düngung zu Sommerkulturen sofern im Vorjahr keine Zwischenfrucht angebaut wurde,

o die Verpflichtung zur Nährstoffuntersuchung von Wirtschaftsdüngern einschließlich Gärrückständen aus Biogasanlagen,

o die Bodenuntersuchung zur Ermittlung der Nmin-Gehalte
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2.1 Brachen und Baumaßnahmen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Nutzungscodes 591, 592, 593 (Ackerland- / Dauergrünland- / Dauerkultur aus der Erzeugung genommen)

bei Verwendung der Brache-NC müssen Voraussetzungen eingehalten werden:

• Brache aus Vorjahr weiterführen oder neu anlegen durch Selbstbegrünung oder aktive Begrünung

• Pflanzenbestand muss 2026 auf der Fläche vorhanden sein

• Brache unterliegt Verpflichtungen nach GLÖZ 6!!!

Bei Baumaßnahmen, Baustraßen, etc. dürfen Flächen                                                          

nicht mit den entsprechenden Flächen-Codes (NC) 591, 592 und 593 codiert werden.

hier sollte:

• eine Schlaganpassung vorgenommen werden oder

• die gesamte Fläche im Schlagdialog auf „nicht förderfähig“ gesetzt werden oder

• der NC 990 (keine LF) vergeben (nur langfristige Maßnahmen, ggf. Feldblockverlust) werden 

oder

• eine Nichtantragsfläche NAF (wenn Baustelle inne liegend) eingezeichnet werden
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/oeko-regelungen-64515.html

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/oeko-regelungen-64515.html
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Ökoregelung 1a – Nichtproduktive Flächen auf Ackerland 

Alle nicht produktiven Flächen müssen im gesamten Antragsjahr brachliegen. Diese Flächen sollten entweder der 

natürlichen Selbstbegrünung überlassen oder durch Ansaat mit einer Mischung aus mindestens fünf krautartigen, 

zweikeimblättrigen Arten begrünt werden. Die Saatgutbelege sind für Kontrollzwecke im Betrieb vorzuhalten!

Ausnahmen für die landwirtschaftliche Nutzung:

• Beweidung mit Schafen oder Ziegen ist ab dem 1. September zulässig.

• Bodenbearbeitung für die Saatbettbereitung ist ab dem 1. September erlaubt (für Winterraps und Wintergerste 

bereits ab dem 15. August).

• Die Ernte der Folgekultur darf bis zum 31. Dezember des Antragsjahres nicht erfolgen.
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Ökoregelung 1b – Blühstreifen oder -flächen auf Brachen gemäß ÖR1a:

Die Saatgutmischung für Blühflächen muss eine der folgenden Varianten erfüllen:

• Variante a): Mindestens 10 Arten aus Anhang 1, Gruppe A (Artenliste für ÖR1b und ÖR1c) oder

• Variante b): Mindestens   5 Arten aus Anhang 1, Gruppe A und mindestens 5 Arten aus Anhang 1, Gruppe B.

Maßnahmen, die zur Erfüllung von Ökoregelungen erforderlich sind, dürfen auch innerhalb des Sperrzeitraums GLÖZ 6 

durchgeführt werden.

Neu ab 2026:

Es dürfen auch zusätzliche Arten in die Saatgutmischung aufgenommen werden, solange die Mindestanzahl der gewählten 

Variante erreicht wird. Diese Vorgabe gilt ebenfalls für ÖR1c, die Anlage von Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen.
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Ökoregelung 1d – Altgrasstreifen (AGS) oder Altgrasflächen (AGF) im Dauergrünland:

Grundsätzliches:

- gefördert wird die Stilllegung von mindestens 1 % und höchstens 6 % des förderfähigen DGL

- generelles Mulchverbot für Altgrasstreifen oder -flächen

- Altgrasstreifen oder -fläche muss vom umliegenden Schlag abgrenzbar sein

- Erhöhung des Förderbetrags in Stufe 1 und 2 

Aufhebung der Regelung: Altgrasstreifen oder -flächen sind bis zu einer Größe von 0,3 Hektar  begünstigungsfähig 

auch wenn diese mehr als 20 % der DGL-Fläche bedecken.

NEU: Je Schlag sind maximal 20 % der Fläche als Altgrasstreifen oder Altgrasflächen förderfähig. Überschreitet die 

Fläche diesen Anteil, wird der übersteigende Teil in der Berechnung von ÖR1d sanktionsfrei gekappt. Die 

landwirtschaftliche Tätigkeit muss ab 2026 mindestens alle zwei Jahre erfolgen, jedoch nicht vor dem 1. September. 

Die Zerkleinerung und ganzflächige Verteilung des Aufwuchses(Mulchen) ist ganzjährig nicht zulässig, auch nicht 

nach Beweidung.
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Ökoregelung 2 – Anbau vielfältiger Kulturen:

Für die ÖR2 sind die relevanten NCs (z.B. Leguminosen, Getreide oder der beetweiser Anbau mit 5 Kulturen) in der 

Nutzungscodeliste in der Spalte „Zuordnung ÖR“ aufgeführt. Diese Liste ist wie gewohnt in den Zusatzinformationen für 

die Antragstellung in DIANA-web hinterlegt.

• auf dem förderfähigen Ackerland, mit Ausnahme des brachliegenden Ackerlandes, sind mindestens 5 verschiedene 

Hauptfruchtarten anzubauen

• der Getreideanteil darf höchstens 66 % betragen

• es müssen mindestens 10 % Leguminosen, einschließlich deren Gemenge angebaut werden

• jede Hauptfrucht muss auf mindestens 10 % und darf auf höchstens 30 % der Fläche angebaut werden
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Ökoregelung 5 – mindestens 4 Kennarten auf DGL

Hinweise zur Durchführung:

 Die Kennarten müssen vor der Antragstellung geprüft und auf dem vorgesehenen Erfassungsbogen erfasst werden

 Die Bestimmung erfolgt innerhalb eines 1 bis 2 Meter breiten Streifens (je nach Schlaggröße muss der Schlag in zwei 

oder  drei Abschnitte unterteilt werden) https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/19012

 Der Erfassungsbogen muss jährlich neu ausgefüllt und als Nachweis im Betrieb vorgehalten werden

Neu ab 2026:

Die Förderkulisse für ÖR5 entfällt ab dem Antragsjahr 2026. Die Ökoregelung 5 ist ab 2026 landesweit auf allen 

beihilfefähigen Grünlandfeldblöcken beantragbar.

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/19012
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Ökoregelung 5 – mindestens 4 Kennarten auf DGL

Hinweise zur Durchführung:

Bestimmung der Prüfabschnitte

• auf Schlägen mit einer Fläche von über 1 Hektar

3 möglichst gleich lange Abschnitt

• auf Schlägen mit einer Fläche von bis zu 1 Hektar

2 möglichst gleich lange Abschnitte 

Geobasisdaten: © 2012, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) 
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2.2 Direktzahlungen

2. Allgemeine Hinweise Agrarförderung

Gekoppelte Einkommensstützung ZMK / ZSZ

❙ Anlage Tierbestand: voraussichtlichen Tierbestand für das Jahr 2026 (von Januar bis Dezember) angeben, Änderungen 

bis spätestens 30. September 2026 korrigieren

❙ Ausschlussfrist 15.05.

❙ Kennzeichnungs- und Registrierungspflichten sind bis spätestens 15.8. des Antragsjahres zu erfüllen

❙ Mindesthaltungszeitraum vom 15. Mai bis 15. August des Antragsjahres

❙ Änderungen(z.B. durch Abgang wie Verkauf), müssen innerhalb von 7 Tagen korrigiert werden

❙ Ersatztiere können nachgemeldet oder abgegangene Tiere zurückgezogen werden 

❙ sanktionsrelevante Auswirkungen und Ablehnung des gesamten Antrags können Auswirkungen bei Ungenauigkeiten sein
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3.1 AUK, ÖBL, TWN und ISA

3. Zweite Säule

Bewilligung und Fördervoraussetzungen

• Auszahlungstermine für Antragstellung 2025 (voraussichtlich)

o AUK   10. April 2026 ÖBL 14. April 2026 TWN 19. Juni 2026
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3.1 AUK, ÖBL, TWN und ISA

3. Zweite Säule

❙ Informationen zu den Verpflichtungen AUK, ÖBL, TWN, wie die Fachrichtlinien, Hinweise zum Antragsverfahren, einzuhaltenden Verpflichtungen,

Hinweise zur Umsetzung, Informationen und Unterlagen, fachliche Hinweise der Maßnahmen sind im Internet zu finden unter 

o Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (FRL AUK/2023) - Förderportal - sachsen.de 

o Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau (FRL ÖBL/2023) - Förderportal - sachsen.de 

o Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz (FRL TWN/2023) - Förderportal - sachsen.de

o Förderrichtlinie Insektenschutz und Artenvielfalt (FRL ISA/2021) - Förderportal - sachsen.de

❙ Die Steckbriefe zu den einzelnen Maßnahmen sind überarbeitet!

https://www.smul-foerderung.sachsen.de/foerderrichtlinie-agrarumwelt-und-klimamassnahmen-frl-auk-2023-11982.html

https://www.smul-foerderung.sachsen.de/foerderrichtlinie-agrarumwelt-und-klimamassnahmen-frl-auk-2023-11982.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/foerderrichtlinie-oekologischer-biologischer-landbau-frl-oebl-2023-11988.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/foerderrichtlinie-teichwirtschaft-und-naturschutz-frl-twn-2023-11991.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/foerderrichtlinie-insektenschutz-und-artenvielfalt-frl-isa-2021-10301.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/foerderrichtlinie-agrarumwelt-und-klimamassnahmen-frl-auk-2023-11982.html
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3.1 AUK, ÖBL, TWN und ISA

3. Zweite Säule

Neuerungen Fachrichtlinien AUK/2023, ÖBL/2023

Teilnahmeantrag 2026 (Zeitraum Herbst 2025) ist weggefallen  Anträge im Sammelantrag 2026 stellen

❙ Neueinstieg möglich in folgenden Maßnahmen: 

o FRL AUK/2023 

des Teils A (AL/GL-Maßnahmen) ist möglich

des Teils B (GLB-Maßnahmen) ist nicht möglich

des Teils C (EA-PSM-Maßnahmen) ist möglich

o FRL ÖBL/2023 ist möglich 

Achtung: Vertrag mit Öko-Kontrollstelle muss mindestens seit dem 01.01.2026 bestehen!

❙ Verpflichtungszeitraum vom 01.01.2026 bis 31.12.2028 für Neuverpflichtungen oder Flächenerweiterungen über 50 %

❙ Ausgleichszulage (FRL AZL/2026) ab 2026 auch

o für Schläge, die mit GLB-Maßnahme beantragt sind (NC und Feldblock müssen EGSfähig sein)

o für Stilllegungen

o für Flächen mit AL10 sowie AL13
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3.1 AUK, ÖBL, TWN und ISA

3. Zweite Säule

Neuerungen Fachrichtlinien TWN/2023, ISA/2021

Teilnahmeantrag 2026 (Zeitraum Herbst 2025) ist weggefallen  Anträge im Sammelantrag 2026 stellen

❙ Neueinstieg in Maßnahmen der FRL TWN/2023 ist nicht möglich

o Flächenerweiterungen um höchstens 50 %

o kein Umstieg von der Maßnahme T1 in höherwertige Maßnahme 

❙ Neueinstieg in Maßnahmen der FRL ISA/2021 ist nicht möglich; nach Ende des Verpflichtungszeitraumes können umbruchlos überführt werden:

o I_AL1 in AL 5b bzw. AL 5c (mit ÖR 1a)  und I_AL2 in AL 5b (mit ÖR 1a)

Die Bedingungen der AUK-Maßnahmen müssen zwingend eingehalten sein (vgl. Steckbriefe)! 

Die ISA-Saatgutmischungen (I_AL1) entsprechen nicht 1:1 den AL 5c-Saatgutmischungen. Es muss ein hinreichender Anteil Blühpflanzen der in 

der verwendeten und damals anerkannten ISA-Blühmischung auf der Fläche etabliert sein. 

o I_GL-Schläge können entsprechend der Grünlandkulisse mit AUK-Maßnahmen beantragt werden.
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3.1 AUK, ÖBL, TWN und ISA

3. Zweite Säule

Hinweise

❙ Kombinationen AL 5a bzw. AL 5c met ÖR 1a

o Die Kombinationen der Maßnahmen war und ist zulässig. 

Ein Umbruch, Pflege- und Schröpfschnitte stehen den Anforderungen der „Nichtproduktivität“ und damit der Brache Eigenschaft nicht entgegen. 

Sie dienen ausschließlich zur Erfüllung einer Verpflichtung der AUK-Maßnahme.

❙ Umfrage zur Annahme von AUK- und ÖBL-Maßnahmen

o Sie haben jetzt mit Ihrer Teilnahme die Chance, sich für die Anpassung bisheriger Fördermaßnahmen oder 

(Wieder)- Einführung neuer Fördermaßnahmen in der nächsten Förderperiode einzubringen!

o Evaluation der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie der Förderung der Ökologischen/Biologischen Landwirtschaft

https://opinion.cnscp.de/index.php/917857?newtest=Y&lang=de
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3.2 Ausgleichszulage - neue Förderrichtlinie Ausgleichszulage  AZL/2026

3. Zweite Säule

alle sächsischen Flächen 

am 15. Mai 2026 zur Verfügung stehen, 

das gesamte Kalenderjahr über förderfähig sind und selbst bewirtschaftet werden,

Mindestschlaggröße von 0,10 ha 

 in der Förderkulisse

Feldblock mit zulässiger Bodennutzungskategorie (BNK)

zulässige Kulturart – z. B. neu auch NC 591 förderfähig (NC-Liste DIANA)

ab 3 ha
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3.2 Ausgleichszulage - neue Förderrichtlinie Ausgleichszulage  AZL/2026

3. Zweite Säule

Ab 85 Hektar förderfähiger Fläche für AZL erfolgt eine Degression der Prämien um 5%, d. h., beträgt die förderfähige 

Fläche mehr als 85 ha, wird die AZL für alle darüber hinaus beantragten Flächen um durchschnittlich 5 % gekürzt.

Export Flächenverzeichnis 

nach Excel (Summe)

oder 

Übersicht AZL-Schläge

https://www.smul-foerderung.sachsen.de/download/Merkblatt_Ausgleichszulage_2026.pdf

https://www.smul-foerderung.sachsen.de/download/Merkblatt_Ausgleichszulage_2026.pdf
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/download/Merkblatt_Ausgleichszulage_2026.pdf
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/download/Merkblatt_Ausgleichszulage_2026.pdf


Informationsveranstaltung

DIANA web 2026

Foto: E. Krauß
Fotos: E. Krauß
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Schwerpunkte

❙ Zentraler Steuerungsbereich

❙ Hinweise zu Dokumenten im Sammelantrag 2026

❙ GIS – Flächenangaben

❙ Schlagbezogene Angaben AUK, ÖBL,TWN

❙ Ergebnisse Flächenmonitoring

❙ „Kalle“

❙ Aktuelle Informationen und Hilfestellung
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Auswahl Verfahren

Zentraler Steuerungsbereich

Export aus-

gewählte SchlägeBearbeitung Voraussichtlich 

nach dem 15.5.2026
Bearbeitung

neu

Gültige E-Mail angeben!
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Auswahl Verfahren

Zentraler Steuerungsbereich

neu

vertiefte WebEx-schulung im Mai

durch die ISS Zwönitz vorgesehen
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Einwilligung Datenweitergabe

Hinweise zu Dokumenten im Sammelantrag 2026
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Anlage Junglandwirte (JES)

Hinweise zu Dokumenten im Sammelantrag 2025

SA

vorbefüllt wenn:

Vorjahr JES bewilligt

und

Haken für JES im 

SA 2026

Neu

Plausi für 5 Jahre
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Legende

GIS – Flächenangaben

Frühsommer

Frühjahr 2025

(Satellitenaufnahmen)
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Legende

GIS – Flächenangaben

Kein DGL-

Umbruch

„Mähwiesen“
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Übernehmbare Geometrien

GIS – Flächenangaben

NNF- Nebennutzungsfläche

NNF- automatische 

Übernahme

NNF- händisch nicht 

übernehmbar
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Importgeometrie/ Einzeichnen eines neuen Bruttoschlages wird generell an der Feldblockgrenze abgeschnitten 

(Flächenverzeichnis Vorjahr zum Vergleich / InVeKoS Online GIS)

Anzeige mit Überragung jeglicher Art bei der Darstellung mittels „Shape-Dateien verwalten“

(Eigene Geometrien)

Nur Korrekturen ab 101 m² über die Feldblockgrenze hinaus zulässig

Schlaggeometrie über „Geometrie ändern“ korrigieren automatischer Korrekturpunkt

GIS – Flächenangaben

Flächenübernahme – Überragungen mit den Feldblöcken(Referenzebene RE)

Schnappfunktion ausschalten!
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GIS – Flächenangaben

Korrekturpunkt da kein Teilnahmeantrag

Geo-Spatial Application

( Georäumliche Anwendung 

für Antragstellung) 

Antragsgeometrie, Feldblock etc.

(PDF - Kurzerläuterung zur Förderkulisse Grünland) 
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GIS – Flächenangaben

Korrekturpunkt

mindestens Referenzvorschlag 

zeichnen für neuen Feldblock!                                

0,10 ha

Verfügungsberechtigung
Schriftform
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GIS – Flächenangaben

Korrekturpunkt

mindestens Referenzvorschlag 

zeichnen für neuen Feldblock  0,10 ha

oder hier

Schlaggeometrie

über den Feldblock hinausziehen

Achtung ab   101 m²
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Schlagattributierung – Übernahme NC Vorjahr

GIS – Flächenangaben

Für Grünland und 

„beständige“ Kulturen im Ackerland
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Schlagattributierung

GIS – Flächenangaben

 Neue NC      KUP 841                         

Wintererbsen 213

 AUK / ÖBL ohne Teilnahmeantrag 

beantragbar!

 ÖR 5 ohne Kulisse auf dem Grünland

 AZL   auch für Brachen, Stilllegungen, aus der Erzeugung 

genommene Flächen, Biotopflächen in Kombination 

mit AUK Teil B auf GL-Feldblöcken

Prüfung Kennarten vor Antragseinreichung!

 Plausi für NC in Bezug auf 

Zusatzmerkmal 

z. B. Kleegras - GPE
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Flächenverzeichnis

GIS – Flächenangaben

Plausi

ÖR1b Saatgut-

beleg
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Flächenverzeichnis

GIS – Flächenangaben

Saatgut-

beleg
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Flächenverzeichnis

GIS – Flächenangaben
Abgebender Betrieb darf

nicht abgemeldet 

sein!

Achtung Flächen mit Beantragung AUK:

Sammelantrag

Schlag

+

2025 -> 2026

2026 -> 2026
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Sammelantrag – schlagbezogene Angaben

Dokumentenbaum

AUK

ÖBL

TWN

Deckblatt

Schlagangaben
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Sammelantrag –

schlagbezogene Angaben

Dokumentenbaum

AUK

ÖBL

TWN
Die neuen Erfassungsformulare 

können 2026 auf freiwilliger Basis 

genutzt werden. 

Alternativ ist die Führung eigener 

digitaler Unterlagen analog der 

bisher geltenden Regelungen 

möglich.

Nicht Bestandteil von   

„Export Amt“
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Sammelantrag – schlagbezogene Angaben

Dokumentenbaum

AUK

1. 2.

3.

beide Formulare druckbar
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Sammelantrag – schlagbezogene Angaben

Dokumentenbaum

Spalte „verwendete Technik“ aktiv bei:

❙ GL3a; GL3b

❙ GL8

❙ AL10

❙ GLB1a_1; GLB1a_2; GLB1a_3; GLB1a_4

❙ GLB1b_1; GLB1b_2; GLB1b_3; GLB1b_4

❙ GLB1c_1; GLB1c_2; GLB1c_3; GLB1c_4

❙ GLB1d_1; GLB1d_2; GLB1d_3; GLB1d_4

❙ GLB2a_1; GLB2a_2; GLB2a_3; GLB2a_4

❙ GLB2b_1; GLB2b_2; GLB2b_3; GLB2b_4

❙ GLB2c_1; GLB2c_2; GLB2c_3; GLB2c_4

Spalte „eingesetzte Betriebsmittel“ aktiv bei Arbeitsgängen:

❙ Säen / Drillen

❙ Nachsaat

❙ Zwischenfruchtsaat

❙ Pflanzen / Legen

❙ Mineralische Düngung

❙ Organische Düngung

❙ Pflanzenschutz
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Sammelantrag – Übersicht Verpflichtungszeiträume

Dokumentenbaum
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Meldungen

Antragsprüfung/Einreichen

Fataler Fehler kein Export möglich

Warnung

Fehler

Information

„Export Amt“
15.5.2025

Export möglich 

aber

Prüfung sinnvoll
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❙ Flächenmonitoring (AMS = englisch: Area Monitoring System) 2023 als neue Kontrollmethode eingeführt

❙ Kontrollergebnisse in DIANA im Dokumentenbaum unter „Ergebnisse Flächenmonitoring“ angezeigt  

 2 Tabellen

 Mindesttätigkeit bis 15.11. ! (Ausnahmen)

❙ Tabellen anfangs leer, füllen sich im Laufe der Kontrollsaison

❙ bei von der Antragstellung abweichenden Kontrollergebnissen Anpassung bis 30.09.2025 durch korrigierten, 

einzureichenden Antrag möglich

Ergebnisse Flächenmonitoring
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AMS

Ergebnisse Flächenmonitoring

Darstellung aus Antrag 2024
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AMS

Ergebnisse Flächenmonitoring

Darstellung aus Antrag 2024

647 

Schwarzwurzel!?

Nass

Flachland
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Landwirtschaftliche Tätigkeit

Ergebnisse Flächenmonitoring

Foto: ISS Zwönitz

Brachen, kleine Grünlandflächen….

Darstellung aus Antrag 2024

Nass

Im Gebirge

Ackerfutter

Ackerfutter neu
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❙ „KALLE“ =  Kommunikation Antragsteller Landwirte Landwirtinnen Elektronisch

❙ App für die Antragstellerkommunikation

zur Kultur

zur landwirtschaftlichen Tätigkeit, Mindesttätigkeit

❙ Termin:     im App Store/Google Play Store ab 15.05.2026 geplant

❙ Enthält erst Daten wenn der Agrarförderantrag eingereicht und durch die Behörde

übernommen wurde

❙ Nutzung auf dem Tablett möglich, aber für Smartphone optimierte App

App „KALLE“

Kurzvorstellung
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Nutzerleitfaden: https://www.landwirtschaft.sachsen.de/kalle-app.html

Seite mit ersten Informationen ist im Aufbau ……

Hilfe-Button

Schulungsbetrieb

App „KALLE“

Informationen und Hilfe zur App

i

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/kalle-app.html
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Übermittlung von Prüfaufträgen an den Antragsteller 

im Rahmen des Flächenmonitorings

Nachweis von Kulturarten, landwirtschaftlicher Tätigkeit… 

mittels georeferenzierter Fotos, Dokumentenfotos

durch den Antragsteller für die Behörde

vertiefte WebEx-schulung im Mai durch die ISS Zwönitz vorgesehen

App „KALLE“

Aufgabe der App
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❙ Prüfung Flächenmonitoring: Kulturart

Landwirtschaftliche Tätigkeit

❙ Überlappungen mit Nachbarn

❙ Überragungen mit neuen Feldblöcken

Korrekturen einreichen bis spätestens 30.09.2026 mittels nochmaligem 

„Export Amt“

GIS – Flächenangaben

Aufgaben im Agrarförderantrag bis 30.09.2026

DIANA / KALLE
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❙ Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen

www.diana.sachsen.de/beratungs-und-dienstleistungsunternehmen-4029.html

❙ Videoanleitungen zur Handhabung von DIANAweb 

www.diana.sachsen.de/video-anleitungen-4331.html

❙ Veranstaltungsnachlese 2024/2025

https://lfulg.sachsen.de/automatische-strukturseitenanlage-24434-24434.html

❙ www.diana.sachsen.de

❙ Broschüren für 2026 Druckversion

digital https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11318

Aktuelle Informationen und Hilfestellung

Aktuelles unter:

Hilfestellung:
Download / Online lesen

http://www.diana.sachsen.de/beratungs-und-dienstleistungsunternehmen-4029.html
http://www.diana.sachsen.de/video-anleitungen-4331.html
https://lfulg.sachsen.de/automatische-strukturseitenanlage-24434-24434.html
http://www.diana.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11318


65 | 31. März 2026 | ISS Zwönitz

Bereich
Name Telefonnummer

Kollin, Isabel
037754 702-47

Agrar Umwelt Klima 

Maßnahmen

Scharner, Guntra 037754 702-51

Schmidt, Claudia 037754 702-43

Rehropp, Nadine 037754 702-42

Heinzig, Katharina 037754 702-40

Ausgleichszulage/ 

nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten
Hennings, Theresia 037754 702-14

Direktzahlungen

Richter, Tino 037754 702-46

Brandt, Arne 037754 702-39

Konditionalitäten Weber, Maik 037754 702-30

Stammdaten

Witkowski, Antje 037754 702-44

Rößiger, Katrin 037754 702-22

Tierische Prämien Neuber, Martin 037754 702-36

technische Hilfestellung/

DIANAweb + KALLE App

Goldberger, Christoph 037754 702-60

Krauß, Evelyn 037754 702-19

Weißflog, Cornelia 037754 702-52

Kein Besetztzeichen .  .

Foto: E. Krauß


